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Index

91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 1997 §32 Abs2;

TKG 1997 §33;

Rechtssatz

Nach dem klaren Wortlaut des § 33 TKG 1997 hat die Regulierungsbehörde lediglich die marktbeherrschende Stellung

"im Sinne dieses Gesetzes" festzustellen. Daraus ergibt sich kein Präjudiz für eine allfällige wettbewerbsrechtliche

Beurteilung eines Sachverhalts; die Feststellung nach § 33 TKG 1997 kann - da sie lediglich den Anknüpfungspunkt für

sektorspezi>sche Verp?ichtungen gemäß dem TKG 1997 darstellt - auch nicht in Kon?ikt zu nationalem

Wettbewerbsrecht stehen (vgl. dazu auch § 32 Abs. 2 TKG 1997).
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